
Verf Verfassung

Schule besuchen. Privatschulen als Ersatz für öffentliche Schulen 
sind unzulässig.

Die Berufs- und Fachschulen dienen der allgemeinen und be
ruflichen Weiterbildung.

Die Oberschule bereitet für die Hochschule vor. Der Weg zur 
Hochschule führt jedoch nicht nur über die Oberschule, sondern 
auch über andere öffentliche Bildungsanstalten, die zu diesem 
Zweck auszubauen oder zu schaffen sind.

Allen Bürgern ist durch Vorstudienanstalten der Besuch der 
Hochschule zu ermöglichen.

Den Angehörigen aller Schichten des Volkes wird die Möglich
keit gegeben, ohne Unterbrechung ihrer Berufstätigkeit Kennt
nisse in Volkshochschulen zu erwerben.

Artikel 39

Jedem Kind muß die Möglichkeit zur allseitigen Entfaltung 
seiner körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte gegeben wer
den. Der Bildungsgang der Jugend darf nicht abhängig sein von 
der sozialen und wirtschaftlichen Lage des Elternhauses. Viel
mehr ist Kindern, die durch soziale Verhältnisse benachteiligt 
sind, besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Der Besuch der 
Fachschule, der Oberschule und der Hochschule ist Begabten aus 
allen Schichten des Volkes zu ermöglichen.

Es besteht Schulgeldfreiheit. Die Lernmittel an den Pflicht
schulen sind unentgeltlich. Der Besuch der Fachschule, Oberschule 
und Hochschule wird im Bedarfsfälle durch Unterhaltsbeihilfen 
und andere Maßnahmen gefördert.

Artikel 40

Der Religionsunterricht ist Angelegenheit der Religionsgemein
schaften. Die Ausübung des Rechtes wird gewährleistet.

V. R e l i g i o n  u n d  R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t e n  
Artikel 41

Jeder Bürger genießt volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. 
Die ungestörte Religionsausübung steht unter dem Schutz der 
Republik.

Einrichtungen von Religionsgemeinschaften, religiöse Hand
lungen und der Religionsunterricht dürfen nicht für verfassungs
widrige oder parteipolitische Zwecke mißbraucht werden. Jedoch 
bleibt das Recht der Religionsgemeinschaften, zu den Lebens
fragen des Volkes von ihrem Standpunkt aus Stellung zu nehmen, 
unbestritten.
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